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1. Anlass der Planung / Lage des Planungsgebietes 
 
1.1 Allgemeiner Überblick über das Planungsvorhaben 
 
Die Stadt Übach-Palenberg beabsichtigt zur Steigerung der Attraktivität des Stadtteils 
Frelenberg ein ausreichendes Angebot an Baugrundstücken zu schaffen. Das Plange-
biet „Breiller Gracht“ in Frelenberg ist von einem privaten Investor erworben worden und 
soll entsprechend den Zielen der Stadt Übach-Palenberg als Allgemeines Wohngebiet 
entwickelt werden. Auf den Grundstücken ist die Bebauung von ca. 40 Einzel- und Dop-
pelhäusern vorgesehen, um insbesondere auch jungen Familien bedarfsgerechten 
Wohnraum anzubieten. Da eine Versickerung des Regenwassers im Plangebiet nicht 
möglich ist, soll auf dem nördlich anschließenden Grundstück (Flurstück 10, Flur 68, 
Gemarkung Geilenkirchen), das sich ebenfalls im Besitz des Investors befindet, ein Re-
genrückhaltebecken gebaut werden. Auf der planexternen Fläche sollen weiterhin die 
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden. Die genaue Beschrei-
bung der Planung erfolgt in Kapitel 3.1 „Eingriffsbeschreibung“.  
 
Das Plangebiet liegt im Außenbereich i.S. des Baugesetzbuches. Es liegt im Geltungs-
bereich des Landschaftsplanes „Teverener Heide“ des Kreises Heinsberg.  
 
Durch den Bebauungsplan wird ein Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet. Mit dem 
vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) wird der in der Abwägung der 
Bauleitplanung geforderte Fachplan gem. BNatSchG (§§ 19 ff) und BauGB (§ 1a) er-
bracht. Der LBP beinhaltet alle notwendigen Angaben zur Beurteilung des Eingriffs und 
der Kompensation.  
 
 
1.2 Lage im Raum, Erschließung 
 
Das Untersuchungsgebiet (UG) befindet sich am nördlichen Rand des Ortsteiles Frelen-
berg der Stadt Übach-Palenberg, direkt an der Stadtgrenze zu Geilenkirchen. Das Un-
tersuchungsgebiet umfasst mit den Flurstücken 1477, 1846, 1847, 140, 139 und 1632 
tlw. aus Flur 63 eine Grundstücksgröße von ca. 1,9 ha.  
 
Das Plangebiet geht im Norden in weitere Ackerflächen und Pferdeweiden über. Im Os-
ten und Süden wird es durch die Wohnbebauung am Auenweg und an der Breiller 
Gracht begrenzt. Im Süden schließt es an die Wohnhäuser an der Geilenkirchener Stra-
ße (L 364) und an einen Gartenbaubetrieb an.  
 
Das planexterne Grundstück wird im Osten und Süden von dem geplanten Wohngebiet 
und vorhandener Wohnbebauung begrenzt. Im Westen grenzt es an die Geilenkirchener 
Straße (L 364). Im Norden schließen Ackerflächen an das Plangebiet an.  
 
 
1.3 Naturräumliche Zuordnung 
 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich entsprechend der Klassifikation der naturräumli-
chen Einheiten (BÜRGENER & MEYNEN, 1976) im Bereich des Selfkant (570). Es kann 
der Untereinheit „Untere Rurebene mit Wurmniederung“ (570.2) zugeordnet werden.  
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1.4 Gesetzliche Grundlagen / Landschaftspflegerischer Begleitplan 
 
Durch den Bebauungsplan wird im Sinne des § 18 Abs. 1 BNatSchG bzw. § 4 Abs. 1 LG 
NW ein Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild vorbereitet. 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) definiert einen Eingriff als …“Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten 
Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchti-
gen können“ (§18 Abs. 1 BNatSchG). 
 
Der Verursacher eines Eingriffs ist dazu verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur, Boden und Landschaft zu unterlassen (Vermeidungsgebot) sowie unvermeid-
bare Beeinträchtigungen innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichspflicht) - §19 Abs. 2 
BNatSchG bzw. § 4 Abs. 4 LG NW. Mit dem vorliegenden Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan legt der Planungsträger dem nach LG NW (§6 Abs. 2) geforderten Fachplan 
vor, der alle Angaben zur Beurteilung des Eingriffs und der Kompensation beinhaltet.  
 
 
1.5 Planungsrechtliche Festlegungen im Landschaftsplan 
 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes „Teverener Heide“ 
(Stand 1995) des Kreises Heinsberg. Es liegt außerhalb von Landschaftsschutzgebieten. 
Im Norden grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Wurmtal und Seitentäler“ (L 2.2.4) un-
mittelbar an das Plangebiet und die planexterne Fläche für die Regenrückhaltung und 
die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen an. 
 
In der Entwicklungskarte wird das Ziel 1 „Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen 
oder sonstigen, mit natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatte-
ten Landschaft“ für das Plangebiet formuliert.  
 
Im Landschaftsplan werden keine textlichen Festsetzungen für das Plangebiet getroffen.  
 
 
1.6 Planungsrechtliche Festlegungen im Flächennutzungsplan 
 
Der verbindliche Flächennutzungsplan der Stadt Übach-Palenberg stellt den nördlichen 
Teil des Plangebietes als Fläche für die Landwirtschaft dar, den Bereich entlang der 
Straße Breiller Gracht als Wohnbaufläche. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelver-
fahren geändert und wird zukünftig den gesamten Geltungsbereich als Wohnbaufläche 
darstellen. 
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2. Bestandsbeschreibung und -bewertung 
 
Gegenstand des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages ist eine Beschreibung und 
Bewertung des Bestandes unter Berücksichtigung der Vorbelastung. Diese erfolgt für die 
abiotischen Faktoren und das Landschaftsbild verbal-argumentativ, für die biotischen 
Faktoren auf Basis von Biotoptypen und dem angewendeten Bewertungsverfahren 
(„Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft, Arbeitshilfe für die Bauleitplanung“, 
Stand Mai 2001). 
 
 
2.1 Abiotische Faktoren 
 
2.1.1 Geologie / Relief 
Das Plangebiet befindet sich im Übergangsbereich der Tone und Lehme der Flussebe-
nen und der Kiese und Sande der Höhenterrassen (GEOLOGISCHE KARTE NRW, 
1975). Bei den Deckschichten handelt es sich um quartäre Hanglehm-
Terrassensedimente der Maas und tertiäre Sande. Diese überlagern Braunkohlenflöze 
von bis zu 50 Metern Mächtigkeit und Steinkohle aus dem Karbon des Westfal B.  
 
Das Baugebiet liegt gem. den Aussagen des hydrogeologischen Gutachtens (M. Eckert, 
14.06.2005) im Einflussbereich des ehemaligen Steinkohlebergbaus und der 
Sümpfungsmaßnahmen der benachbarten Braunkohlentagebaue. 
 
Das Plangebiet liegt im Hangbereich des Wurmtales zwischen 83 und 95 m ü. NN. Es 
weist ein starkes Gefälle in Ost-Westrichtung und ein leichtes Gefälle von Süden nach 
Norden auf. Die Höhendifferenz zwischen der nordwestlichen und nordöstlichen Grenze 
beträgt rund 12 Meter. 
 
Bewertung: Das Plangebiet bildet einen Teil des nördlichen Hangbereiches des Wurm-
tales mit einem gleichmäßigen Gefälle. Natürliche Geländekanten und geologische Be-
sonderheiten sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die Empfindlichkeit gegenüber Verän-
derungen kann daher als mittel eingestuft werden. 
 
2.1.2 Boden und Grundwasser 
Bei dem Hanglehm handelt es lt. Aussage des „Hydrogeologischen Gutachtens über die 
Versickerung von Niederschlagswasser“ (M. Eckert, 14.06.2005) um Lößlehm, Löß und 
Terrassensedimente. Diese wurden in geologischen Zeiträumen durch Erosion im obe-
ren Hangbereich abgetragen und am unteren Hang des Wurmtales wieder abgelagert. 
Die Bodenkarte weist für das Gebiet „Kolluvium“ aus. Es kann somit davon ausgegangen 
werden, dass im Plangebiet die Böden als so genannte „Stockwerke-Profile“ vorliegen. 
Die natürlichen Bodenprofile werden von den umgelagerten Bodenteilchen überdeckt. 
 
Als Bodentyp sind im Plangebiet natürlicherweise Parabraunerden und teils Gleybrau-
nerden vorzufinden. Die Bodenart wird von schluffigem Lehm mit schwerem Unterboden 
bestimmt, der aus Löß entstanden ist.  
 
Die Böden sind tiefgründig und gut wasserhaltend. Im Unterboden werden sie gelegent-
lich vom Grundwasser beeinflusst (BODENKARTE NRW, Deutscher Planungsatlas, 
1970).  
Aufgrund ihrer regional hohen Bodenfruchtbarkeit werden in geringem Maße Böden an 
der nördlichen Grenze des Plangebietes als „schutzwürdige Böden“ eingestuft (GLA „di-
gitale Karten der schutzwürdigen Böden und oberflächennahen Rohstoffe“, Krefeld 
1998). Die Böden werden landwirtschaftlich und gartenbaulich intensiv genutzt. 
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Der Grundwasserspiegel liegt nach Angaben der Grundwassergleichen des Landesum-
weltamtes bei etwa 68 bis 76 m NN, d.h. im Mittel ca. 15 bis 20 Meter unter Gelände-
oberkante. Das Grundwasser fließt in nordwestlicher Richtung der Wurm zu (Hydrogeo-
logisches Gutachten M. Eckert, Juni 2005). Bei den Bohrungen im Mai 2005 wurde wei-
terhin in Tiefen von 2,0 bis 7,0 Metern Schichtwasser vorgefunden.  
 
Im Untersuchungsgebiet sind ergiebige bis sehr ergiebige Grundwasservorkommen in 
ausgedehnten Porenaquiferen zu erwarten. (HYDROGEOLOGIE NRW, Deutscher Pla-
nungsatlas, 1978). Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzzonen. 
 
Bewertung:  
Leitziel des Bodenschutzes ist es, die Funktionsfähigkeit der natürlichen Abläufe und 
Wirkungszusammenhänge in ihrer ungestörten, naturraumspezifischen, biotischen und 
abiotischen Vielfalt zu erhalten. Kriterien für die Bedeutung der Böden sind: 
 

- Bestand an Böden ohne oder mit geringer anthropogener Beeinträchtigung, 
- Schutzwürdigkeit und Seltenheit, 
- Natürliche und physikalische Eigenschaften der Böden. 

 
Bei den Böden im Plangebiet handelt es sich um sogenanntes „Kolluvium“, d.h. um 
durch Erosionsvorgänge veränderte Böden. Anthropogene Veränderungen sind durch 
die landwirtschaftliche und insbesondere auch gartenbauliche Nutzung zu erwarten. Die 
Böden sind in geringem Umfang im nördlichen Teil des Plangebietes aufgrund ihrer ho-
hen Bodenfruchtbarkeit als schutzwürdig eingestuft („Digitale Karten der schutzwürdigen 
Böden und oberflächennahe Rohstoffe“, GLA NRW, Krefeld 1998). Der größere Teil des 
Plangebietes besitzt jedoch weder seltene noch schutzwürdige Böden.  
 
Die Böden weisen aufgrund des hohen Lehmanteils eine hohe Sorbtionsfähigkeit auf. 
Sie bilden einen Schutz des Grundwassers vor Stoffeinträgen. Das Grundwasser selber 
liegt mehr als 15 Meter unter Geländeoberkante, so dass trotz der ergiebigen Grundwas-
servorkommen nur eine geringe Gefahr von Stoffeinträgen in das Grundwasser besteht. 
Es sind keine Trinkwasserschutzzonen von der Planung betroffen. 
 
Die Empfindlichkeit von Boden und Grundwasser ist bezüglich der o.g. Eigenschaften 
und der anthropogenen Veränderung als mittel einzuschätzen. 
 
2.1.3 Oberflächengewässer 
Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Westlich des Plangebietes 
fließt die Wurm, die in die Rur entwässert. Der Abstand des Plangebietes zur Wurm be-
trägt rund 600 Meter. Zusätzlich wird das Plangebiet durch die Landstraße L 364 (Gei-
lenkirchener Straße) und die Bahnlinie von dem Fluss getrennt, so dass keine Beein-
trächtigung der Wurm durch die Baumaßnahme erfolgen wird. 
 
 
2.1.4 Lokalklima / Lufthygiene 
Das Großklima ist ozeanisch geprägt. Verhältnismäßig kühle Sommer und milde Winter 
kennzeichnen die Situation. Die Hauptwindrichtung ist Südwesten. Die mittlere Nieder-
schlagsmenge liegt bei 700 mm pro Jahr. Die mittlere Lufttemperatur beträgt im Januar 
2°C, im Juli liegt sie zwischen 17 und 18°C.  
 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 1,9 ha, die derzeit ackerbaulich und - in 
geringem Umfang - für den Gartenbau genutzt werden. Die Flächen sind unversiegelt. 
Sie fungieren als Kaltluftproduktionsflächen, wobei die Kaltluft durch die Reliefenergie in 
Richtung Wurmtal abfließt. Eine Klimafunktionskarte liegt für das Plangebiet nicht vor. 
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Die lufthygienische Situation kann im Plangebiet insgesamt für eine geplante Wohnbau-
nutzung als günstig angesehen werden. Ausgenommen dem motorisierten Verkehr auf 
der Landstraße L 364 westlich des Plangebietes sind keine wesentlichen Emittenten im 
Umfeld vorhanden.  
 
Bewertung: 
Kaltluftproduktionsflächen besitzen eine hohe Bedeutung für die Verbesserung der kli-
matischen Situation in aufgewärmten innerstädtischen Bereichen. Eine Bedeutung des 
Plangebietes als klimatischer Ausgleichsraum für die Stadt Übach-Palenberg kann auf-
grund der Lage des Ortsteils Frelenberg entgegen der Hauptwindrichtung ausgeschlos-
sen werden. Die Erfüllung klimatischer Funktionen für die Stadt Geilenkirchen kann auf-
grund der Entfernung als gering eingeschätzt werden. 
Aufgrund der o.g. Gründe kann die Bedeutung des Plangebietes für das Klima als gering 
eingeschätzt werden. Die lufthygienischen Voraussetzungen für eine Wohnbebauung 
stellen sich aufgrund der ländlichen Lage des Plangebietes als günstig dar. 
 
 
2.1.5 Lärm 
Für das Plangebiet liegt kein Schallgutachten vor, da die geltenden Lärmrichtwerte bei 
der vorhandenen Bebauung eingehalten werden und damit keine Lärmbeeinträchtigun-
gen für das Plangebiet erkennbar sind, die einer Wohnnutzung entgegenstehen. 
Gleichwohl ist das Plangebiet durch den motorisierten Verkehr auf der Landstraße L364 
und den Eisenbahnverkehr schalltechnisch vorbelastet. Es ist zu erwarten, dass sich der 
Schall der Verkehrswege durch die leichte Hanglage trotz vorgelagerter Wohnbebauung 
im Plangebiet ausbreitet. Weiterhin liegt das Plangebiet östlich der Flugschneise des 
Flugplatzes Teverener Heide. Der Flugverkehr ist im Plangebiet zu hören. 
 
Bewertung: 
Das Plangebiet ist unter lärmtechnischen Gesichtspunkten für eine Wohnbebauung ge-
eignet, da die geltenden Richtwerte eingehalten werden. Es bestehen Vorbelastungen 
durch die Schallemissionen der Bahn, des motorisierten Verkehrs auf der L 364 und die 
nahe gelegene Flugschneise, so dass eine geringe Empfindlichkeit gegenüber einer zu-
sätzlichen Wohnbebauung besteht. 
 
 
2.2 Biotische Faktoren 
 
2.2.1 potentielle natürliche Vegetation 
Die heutige potentielle natürliche Vegetation des UG’s würde aus einem Flattergras-
Buchenwald, stellenweise Perlgras-Buchenwald gebildet. Vorherrschende Gehölzart 
wäre die Rot-Buche (Fagus sylvatica). Weiterhin würden Stiel-Eiche (Quercus robur), 
Hainbuche (Carpinus betulus), Espe (Populus tremula) und Sal-Weide (Salix caprea) 
vorkommen. Als Sträucher würden Hasel (Corylus avellana), Weißdorn (Crataegus mo-
nogyna) und Hunds-Rose (Rosa canina) ihren Standort hier finden.  
 
2.2.2 Nutzung der Freiflächen 
Das Plangebiet wird intensiv ackerbaulich genutzt. Das Flurstück 1477 im Westen des 
Plangebietes ist derzeit mit einer Feldgrasflur bestellt, die anderen Flächen dienen dem 
Getreideanbau. 
Im Randbereich zu der Bebauung und dem Gartenbaubetrieb im Westen sowie zu der 
Pferdeweide im Norden und entlang der Grenze zur Wohnbebauung im Osten und Sü-
den des Plangebietes ist ein schmaler Streifen von weniger als einem Meter Breite nicht 
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beackert worden. Dieser Bereich ist mehrheitlich mit einer Brennnesselflur bewachsen. 
Gehölzstrukturen sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. Das Flurstück 2378 
im Nordwesten des Plangebietes wurde ehemals von dem angrenzenden Gartenbaube-
trieb als Baumschulfläche genutzt. Der Boden ist nach der Rodung der Gehölze stark 
Durchmengt und mit Plastikabfällen durchsetzt.  
Das Plangebiet wird im Osten, Süden und Westen u-förmig von der vorhandenen Wohn-
bebauung und dem Gartenbaubetrieb umgeben. Nördlich des Plangebietes sind die Flä-
chen eher landschaftlich geprägt. Es schließen weitere Ackerflächen und Pferdeweiden 
an, an die ein Wäldchen angrenzt. 
 
Das planexterne Grundstück wird ackerbaulich genutzt. Über eine drei Meter breite, ge-
schotterte Zufahrt an der Geilenkirchener Straße wird die Fläche erschlossen. 
 
2.2.3 Vorhandene Biotoptypen 
Die reale Vegetation wurde nach Biotoptypen im Juni 2005 kartiert und ist im Bestands-
plan im Maßstab 1 zu 500 dargestellt. Als Grundlage für die Erfassung der Biotoptypen 
dient die Biotopwertliste des Bewertungsverfahrens „Bewertung von Eingriffen in Natur 
und Landschaft, Arbeitshilfe für die Bauleitplanung der Landesregierung NRW“ (Stand 
2001).  
 
Die Biotoptypenkartierung bildet die Basis für die Bewertung der Biotopfunktion. In der 
Biotoptypenwertliste des Verfahrens erhält jeder Biotoptyp einen Grundwert auf einer 
Skala von 0 bis 10. Dabei entspricht 0 dem niedrigsten und 10 dem höchsten Wert für 
Naturschutz und Landschaftspflege. Regionale Besonderheiten oder eine atypische Aus-
prägung des vorliegenden Biotoptyps können durch die Multiplikation des Wertes mit 
Korrekturfaktoren berücksichtigt werden. Im Text werden der Grund für die Verwendung 
und die Höhe eines Korrekturfaktors erläutert. 
 
Durch die Baumaßnahme wird kein nach § 62 LG geschütztes Biotop vernichtet. 
 
Folgende Biotoptypen wurden im Plangebiet erfasst: 
 
Code 2.3 Wegraine / Ackerraine 
Die Randbereiche der Ackerfläche im Westen, Osten und Süden werden von einem A-
ckerrain gebildet. Sie sind mehrheitlich mit Brennnesseln bewachsen. Im Randbereich zu 
der Wohnbebauung haben sich teilweise Zierpflanzen der Gärten angesiedelt. 
Bewertung: 
Die Bewertung erfolgt nach Vorgabe des Verfahrens mit 3,0 Punkten. 
Biotopfunktion:  3,0 Punkte 
 
Code 3.1 Acker 
Das Plangebiet wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Feldgrasflur, die ebenfalls als 
Monokultur einer intensiven Nutzung der Fläche entspricht, ist unter ökologischen Ge-
sichtspunkten mit einem Acker gleichzusetzen. In der Feldgrasflur wachsen Getreide, 
Mais und Raps der früheren Fruchtfolgen. 
Bewertung: 
Aufgrund der Nutzungsintensität können alle Flächen gleichermaßen mit 2,0 Punkten 
entsprechend der Biotopwertliste des Verfahrens bewertet werden. 
Biotopfunktion: 2,0 Punkte 
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Code 4.8 Baumschule, Erwerbsgartenbau, Obstplantagen 
Der nordwestliche Teil des Plangebietes wurde bisher von dem angrenzenden Garten-
baubetrieb als Baumschule und Gartencenter bewirtschaftet. Die Fläche ist inzwischen 
gerodet. Neben einem hohen Anteil an Wurzeln sind in dem Bereich viele Abfälle und 
Folien enthalten.  
Bewertung: 
Die Fläche ist durch die ehemalige Nutzung auch nach der Rodung noch stark vorbelas-
tet. Die Fläche wird zur Berücksichtigung des ehemaligen Gehölzbestandes entspre-
chend dem Bewertungsverfahren mit einem Biotopwert von 2,0 bewertet. 
Biotopfunktion: 2,0 Punkte 
 
Bewertung:  
Bei den Biotoptypen des Plangebietes handelt es sich insgesamt um landwirtschaftlich 
und gartenbaulich intensiv genutzte Flächen, die aufgrund der geringen Artendiversität 
einen relativ geringen ökologischen Wert besitzen. Gehölzstrukturen sind von der Pla-
nung nicht betroffen. 
 
 
Das planexterne Grundstück kann folgenden Biotoptypen zugeordnet werden: 
 
Code 1.3 wassergebundene Decke, Schotterfläche 
Das Grundstück wird über eine mit Schotter befestigte Zufahrt erschlossen. 
Bewertung: 
Die Bewertung erfolgt mit 1,0 Punkten lt. Vorgabe des Bewertungsverfahrens. 
Biotopfunktion: 1,0 Punkte 
 
Code 3.1 Acker 
Das Grundstück wird intensiv ackerbaulich genutzt. Ackerraine und Gehölzstrukturen 
sind nicht vorhanden. 
Bewertung: 
Aufgrund der Nutzungsintensität kann die Flächen mit 2,0 Punkten entsprechend der 
Biotopwertliste des Verfahrens bewertet werden. 
Biotopfunktion: 2,0 Punkte 
 
2.2.4 Fauna 
Für diesen Fachbeitrag wurde keine faunistische Kartierung durchgeführt, da keine Hin-
weise auf das Vorkommen besonderer Arten vorliegen.  
 
 
2.3 Landschaftsbild und Erholung 
 
Das Plangebiet liegt in einer überwiegend ackerbaulich genutzten Landschaft, in der 
kleinere Ortschaften eingebettet sind. Großräumig wird das Bild von dem Wurmtal und 
den auf der Nordseite etwas ansteigenden Talhängen der Wurm geprägt. Das Flusstal 
wird jedoch durch die parallel zum Tal verlaufende Eisenbahnstrecke und die Landstraße 
L 364 (Geilenkirchener Straße) zerschnitten. 



 LBP zum Bebauungsplan Nr. 96 „Breiller Gracht Nord“, Stadt Übach-Palenberg 
 

Seeling + Kappert GbR  Seite 10 

 
Foto 1:  Blick von Süden über das Wurmtal auf das Plangebiet (zentrale Ackerflächen 

zwischen der Wohnbebauung) 
 

 
 
Das Landschaftsbild im Plangebiet selber wird von großen Ackerflächen bestimmt. Im 
Westen, Süden und Osten schließt das Plangebiet an Wohnbebauung und die Straße 
Breiller Gracht an. In diesen Bereichen wird das Landschaftsbild von den Gehölzen der 
Gärten geprägt. 
 
Foto 2:  Blick von der Breiller Gracht von Süden in das Plangebiet 
 

 
 
Auf der linken Seite des Bildes grenzt zuerst ein Hausgarten an das Plangebiet an. Wei-
ter nördlich schließen sich Flächen des Gartenbaubetriebes an, die mit einer Hecke aus 
nicht standortheimischen Gehölzen umfriedet sind. Der Blick wird an der rechten Bildsei-
te von den Gehölzen der benachbarten Gärten begrenzt. Das Wäldchen im Norden des 
Plangebietes (hier am Bildende) liegt vom Plangebiet aus gesehen noch hinter den Pfer-
deweiden, so dass es mit dem Plangebiet in keinem Zusammenhang steht. 
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Foto 3:  Blick in südöstlicher Richtung auf die Gärten und Wohnhäuser an der Breiller 

Gracht und dem Auenweg  
 

 

 
 
Foto 4:  Blick in nordöstliche Richtung auf die Häuser und Gärten am Auenweg 
 

 
 
Im Nordwesten des Plangebietes wird eine ehemals von dem benachbarten Gartenbau-
betrieb genutzte Baumschul- und Ausstellungsfläche mit in die Planung einbezogen. Die 
Fläche ist inzwischen gerodet und unterliegt derzeit keiner Nutzung mehr. Wurzeln und 
Abfälle bestimmen das Bild dieser Fläche. 
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Foto 5: Blick auf das nordwestliche Plangebiet mit der ehemaligen Baumschulfläche 
 

 
 
Das Plangebiet besitzt derzeit keine Funktion für die Erholung und verfügt über keine 
Infrastruktureinrichtungen. Die Erholungsnutzung kann bei der weiteren Betrachtung 
vernachlässigt werden. 
 
Bewertung: Das Landschaftsbild des Plangebietes weist eine geringe Vielfalt an räumli-
chen Strukturen und charakteristischen Merkmalen auf. Gleichwohl kann es mit den 
landwirtschaftlich genutzten Flächen und der Wohnbebauung als ortstypisch bezeichnet 
werden. Es ist durch die Verkehrswege (L 364 und Bahnlinie) anthropogen vorbelastet. 
Die Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen kann insgesamt als mittel eingestuft wer-
den. Die Erholungsnutzung spielt keine Rolle. 
 
 
3. Bauvorhaben 
 
3.1 Eingriffsbeschreibung 
 
Für das Plangebiet wurde von dem Büro BKR Castro-Hinzen aus Aachen eine Rahmen-
planung erstellt. Darauf basierend wurde ein städtebaulicher Entwurf und der Bebau-
ungsplan von dem Büro Architektur & Stadtplanung aus Düsseldorf entwickelt. Geplant 
ist die Ausweisung des ca. 1,9 Hektar großen Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet. 
Rund 40 Einheiten aus Doppel- und Einzelhäusern sollen hier entstehen. Die Erschlie-
ßung erfolgt von Süden über die Straße Breiller Gracht durch eine verkehrsberuhigte 
Mischverkehrsfläche, die in drei Stichwegen mit Wendehammer endet. Zentral ist ein 
Kleinkinderspielplatz vorgesehen, an den eine befestigte Fläche angrenzt, die für Roll- 
und Bewegungsspiele der Kinder geeignet ist. Diese Fläche kann auch von dem Müll-
fahrzeug als Wendefläche genutzt werden, was der Vermeidung von zusätzlicher Flä-
chenversiegelung dient. 
 
Die Ausweisung des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet wird entsprechend der 
umliegenden Nutzungen an der Geilenkirchener Straße, der Breiller Gracht und dem 
Auenweg gem. § 4 BauNVO festgesetzt. Ausnahmsweise zulässige Nutzungen wie Ge-
werbebetriebe und Tankstellen werden ausgeschlossen. Das Maß der baulichen Nut-
zung wird mit 0,4 festgesetzt. Die Bauweise wird eingeschossig mit einer festgesetzten 
Traufhöhe von maximal 3,0 Metern sein, um die Gebäudehöhen an die umgebenden 
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Wohnhäuser anzupassen. Im Baugebiet sollen lediglich Einzel- und Doppelhäuser ent-
stehen. Die Anzahl der Wohneinheiten wird pro Haus auf maximal zwei beschränkt, um 
die möglichst knapp bemessenen Erschließungs- und Stellplatzflächen nicht zu überlas-
ten. Es werden rund 10 öffentliche Parkplätze für Besucher innerhalb der Verkehrsflä-
chen geschaffen. 
 
Der Abstand zwischen Verkehrsfläche und Garage bzw. Carports soll als zusätzliche 
Stellplatzfläche mindestens 5,0 Meter betragen. Bei einer Parallelaufstellung der Gara-
gen bzw. Carports zu der Verkehrsfläche ist ein Mindestabstand von 50 cm einzuhalten, 
der zu begrünen ist.  
 
Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt durch 
Anschluss an die vorhandene Kanalisation in der Geilenkirchener Straße.  
 
Die Prüfung der Versickerungsfähigkeit im Rahmen der Erstellung eines geohydrologi-
schen Gutachtens hat gezeigt, dass eine Regenwasserversickerung vor Ort aufgrund der 
gering wasserdurchlässigen Hanglehme im Plangebiet nicht möglich ist. Das ablaufende 
Regenwasser wird an der nordwestlichen Grenze des Plangebietes verrohrt in ein Re-
genrückhaltebecken auf dem benachbarten Grundstück eingeleitet. Von hier wird es ge-
drosselt in den Regenwasserkanal in der Geilenkirchener Straße eingeleitet. Das Regen-
rückhaltebecken hat ein Fassungsvermögen von ca. 450 m³ Wasser. Die Wasserober-
fläche umfasst bei vollständiger Auslastung eine Fläche von 470 m². Die Böschungen 
werden möglichst landschaftsgerecht in einem Verhältnis von 1:2 bis 1:4 modelliert. Die 
Lage des Beckens wurde aufgrund der vorhandenen Topografie an der Geilenkirchener 
Straße ausgewählt. Um Vernässungen bei den benachbarten Grundstücken und Wohn-
häusern zu vermeiden, muss das nicht abgedichtete Becken tiefer liegen als die vorhan-
dene Bebauung. Damit ist die Lage in Längsrichtung direkt an der Geilenkirchener Stra-
ße vorgegeben. Zur Herstellung des Beckens werden parallel zu der Geilenkirchener 
Straße rund 0,50 Meter hohe Böschungen aufgeschüttet. Auf der straßenabgewandten 
Seite wird das Rückhaltebecken rund 2,30 Meter tief in das Gelände eingeschnitten. Die 
östliche Beckenseite schließt an das vorhandene Gelände wieder an. Als Pflegezufahrt 
kann die vorhandene Schotterfläche genutzt werden. Die Stadt Übach-Palenberg fordert 
die Einfriedung des Regenrückhaltebeckens mit einem rund 1,50 Meter hohen Zaun. Der 
Bodenaushub des Beckens, der nicht für die Gestaltung der Böschungen verwendet 
werden kann, wird abgefahren. 
 
 
Flächenverbrauch 
Für das Vorhaben lässt sich folgender Flächenverbrauch ermitteln: 
 
Tab. 3.1.1: Flächenverbrauch zur Umsetzung des geplanten Eingriffs 
 

Nutzung Quadratmeter 
Bauflächen 16.094 
Verkehrsflächen mit vers. Spielfläche 2.533 
Grünflächen Spielplatz 226 

 18.853 m² 
 
Die eingegrünte Regenrückhalteanlage umfasst eine Fläche von 1.100 m². 
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3.2 Standortalternativen 
 
Alternative Standorte für die Wohnbebauung innerhalb des Plangebietes sind nicht ge-
geben, da die zur Verfügung stehende Fläche im Sinne eines sparsamen Umganges mit 
Grund und Boden maximal ausgenutzt wird. Die Erschließungsflächen sind auf ein Min-
destmaß reduziert. In einem überarbeiteten Entwurf wurden die Straßenbreite der Haupt-
erschließung von 9,0 auf 7,50 Meter und die Wohnwege auf 5,0 Meter reduziert. Durch 
die temporäre Überlagerung von Nutzungen können zusätzliche Verkehrsflächen einge-
spart werden. 
 
Das Plangebiet wird auf drei Seiten von Wohnbebauung umgeben. Im Flächennut-
zungsplan ist es an der Straße Breiller Gracht bereits als Wohnbaufläche dargestellt. Die 
Erschließung über die Straße Breiller Gracht ist vorhanden. Alternative Standorte, die mit 
einem geringeren Eingriff verbunden wären, sind für die geplante Wohnbebauung nicht 
erkennbar. 
 
 
4. Konfliktanalyse 
 
In Abhängigkeit von den betroffenen Schutzgutfunktionen und Empfindlichkeiten sollen 
die Auswirkungen des unter Kapitel 3 dargestellten Vorhabens erläutert werden. Konflik-
te für Natur- und Landschaft sind aufgrund folgender Eingriffe zu erwarten: 
 

⇒ Versiegelung und Überbauung von Flächen 
⇒ Veränderung des Landschaftsbildes 
⇒ Beeinträchtigungen während der Bauphase 
⇒ Verursachung von Lärm- und Schadstoffemissionen  
⇒ Anlage der Regenrückhaltung 

 
K 1 Flächeninanspruchnahme für Bebauung und Erschließung 
 
 − Verlust von Lebensraum für Flora und Fauna 

− Verlust an landwirtschaftlichen Produktionsflächen 

− Verhinderung der Infiltration und Verlust an Grundwasser-
Neubildungsflächen 

− Zerstörung des standortspezifischen Edaphons 

− Erhöhung der Wärmerückstrahlung und Verlust von Kaltluftproduktions-
flächen 

 
Durch die Überbauung von Freiflächen gehen natürliche Lebensräume für Flora und 
Fauna verloren. Von dem Eingriff sind landwirtschaftliche Freiflächen mit einem relativ 
geringen ökologischen Wert betroffen. Der Eingriff in die Biotopstrukturen kann durch 
geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden.  
 
Versiegelte Freiflächen verlieren ihre natürliche Funktion als Lebens- und Produktions-
stätten sowie ihre Filter- und Speicherkapazität. Weiterhin erhöht sich der oberflächige 
Niederschlagsabfluss durch die Verhinderung der Infiltration und die Versiegelung führt 
zu einer Reduzierung der Grundwasserneubildung. Bezogen auf die Böden mit einer 
mittleren Empfindlichkeit und den ergiebigen Grundwasserspeichern entsteht ein Eingriff 
in die Schutzgutfunktionen. 
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Kleinklimatisch gesehen erhöht die Bebauung die lokale Wärmerückstrahlung und führt 
zu einem Verlust an Kaltluftproduktionsflächen. Aufgrund der geringen klimatischen Be-
deutung des Plangebietes sind die durch das Vorhaben zu erwartenden Änderungen 
jedoch als nicht erheblich einzustufen. 
 
K 2 Veränderung des Landschaftsbildes durch Bebauung 
 
 − Verlust von landschaftsbildtypischen Agrarflächen 
 
Das Landschaftsbild wird derzeit im Plangebiet von ackerbaulich genutzten Freiflächen 
und von der umgebenden Wohnbebauung geprägt. Das Plangebiet befindet sich am 
Nordhang des Wurmtales und ist von der südlichen Talseite aus sichtbar. Die Empfind-
lichkeit gegenüber einer Veränderung wird als mittel bewertet. Durch die geplante Wohn-
bebauung wird das Landschaftsbild nachhaltig verändert. Da sich die geplante Bebau-
ung mit eingeschossiger Bauweise als Einzel- und Doppelhäuser an die umgebende 
Wohnbebauung angleicht, kann die Neugestaltung des Landschaftsbildes als ortstypisch 
eingeschätzt werden. Somit sind keine erheblichen nachteiligen Folgen für die Land-
schaftsästhetik zu erwarten. 
 
K 3 Beeinträchtigungen während der Bauphase 
 
 − Verdichtung von Böden im Bereich von Baustrassen und Lagerplätzen 

− Gefahr von Stoffeinträgen in Böden und Grundwasser 

− Lärm- und Staubemissionen 
 
Für die Baumaßnahme werden Freiflächen als Material- und Schuttlager in Anspruch 
genommen. Dies kann zu einer Zerstörung des Bewuchses und Bodengefüges, zur Ver-
dichtung des Bodens und ggfs. zu Stoffeinträgen in das Grundwasser führen. 
 
 
K 4 Verursachung von Lärm- und Schadstoffimmissionen  
 
 − Entstehung von Lärm-, Staub- und Schadstoffimmission 

− Gefahr von Stoffeinträgen in Böden und Grundwasser 

 
Insbesondere sind während der Bauphase Lärm-, Staub- und Schadstoffemissionen 
durch die Baumaßnahmen und langfristig durch Anliegerverkehr und Hausbrand zu er-
warten. Bei den baubedingten Beeinträchtigungen handelt es sich um temporäre Stö-
rungen, die aufgrund der zeitlichen Begrenzung als nicht erheblich eingeschätzt werden 
können. Weiterhin kann es zu Emissionen durch den motorisierten Verkehr und durch 
Hausbrand kommen, der sich insbesondere durch die Lage des Wohngebietes am Hang 
ausbreiten kann. Bei den geplanten Erschließungsstraßen handelt es sich um Sackgas-
sen, so dass ausschließlich ein Anliegerverkehr stattfinden wird. Aufgrund der modernen 
Heizungsanlagen ist weiterhin keine erhebliche Beeinträchtigung der umliegenden Be-
bauung durch Hausbrand zu erwarten. Unter Anbetracht der bestehenden schalltechni-
schen Vorbelastungen und den geringen zusätzlichen Beeinträchtigungen sind keine 
erheblichen Veränderungen durch das Vorhaben zu erwarten. 
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K 5 Anlage der Regenrückhaltung 
 
 − Gefahr von Stoffeinträgen in das Grundwasser 

− Veränderung des natürlichen Bodengefüges 

− Gefahr von Beschädigungen der vorhandenen Straßenbäume 

− Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

 
Die geplante Regenrückhaltung soll an der Geilenkirchener Straße gebaut werden. Bei 
der Planung wurde der vorhandene Höhenverlauf berücksichtigt. Das Becken liegt in 
einem leicht ansteigenden Gelände. An der niedrigen Seite zur Straße hin wird das Be-
cken durch Aufschüttung eines rund 0,5 Meter hohen Walls, auf der straßenabgelege-
nen Seite durch Eintiefung in das Gelände erstellt. Der Bodenaushub beträgt an der 
tiefsten Stelle rund 2,00 Meter. Das Becken wird nicht abgedichtet.  
 
Für das Grundwasser sind keine negativen Einflüsse zu erwarten, da der Grundwasser-
flurabstand mehr als 10 Meter beträgt. Durch die Erdbewegung werden die natürlichen 
Bodenhorizonte verändert. Erhebliche negative Folgen sind aufgrund des lokalen Ein-
griffs für das Schutzgut nicht zu erwarten. Der vorhandene Boden wird vor Ort soweit 
möglich zur Böschungsgestaltung – getrennt nach Ober- und Unterboden - wieder ein-
gebracht. Überschüssiger Boden wird abgefahren.  
 
Die Baumaßnahme kann weiterhin zu einer Gefährdung der Bäume im Straßenbereich 
führen. Die Überdeckung des Bodens durch den Wall beginnt jedoch erst mit rund 2,3 
Metern Abstand zum Stamm des südlichen Baumes, der zweite Baum ist gar nicht be-
troffen. Weiterhin werden maximal 0,50 Meter Boden aufgeschüttet, Abgrabungen wer-
den im Kronentraufbereich nicht vorgenommen. Die Bodenanschüttung wird für die Vita-
lität des Baumes als unkritisch eingeschätzt. Während der Maßnahme sind Schutzmaß-
nahmen am Baum nach der RAS LP 4 zur Vermeidung von Kronen- und Stammschäden 
durchzuführen (s. RM1). 
 
Das Landschaftsbild wird durch die Regenrückhalteanlage verändert. Insbesondere der 
Zaun zur Einfriedung der Wasserfläche stellt ein landschaftsfremdes Element dar. Durch 
eine geeignete Eingrünung des Zaunes kann der Konflikt minimiert werden (s. RM2). 
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5. Planung 
 
Aufgabe des Landschaftspflegerischen Begleitplanes ist es, negative Auswirkungen 
durch das Bauvorhaben aufzuzeigen und Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft 
weitestgehend zu vermeiden bzw. zu minimieren (§ 4 LG NW). In einem zweiten Schritt 
werden geeignete Maßnahmen entwickelt, um unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. 
 
5.1 Maßnahmen zur Risikovermeidung / -minderung 
 
Die vorliegende Planung mindert den Eingriff bereits im Vorfeld durch die Auswahl eines 
– unter ökologischen Gesichtspunkten – anthropogen vorbelasteten Standortes für das 
Wohngebiet. Die Maßnahmen RM1 und RM2 sind im Maßnahmenplan eingetragen. 
 
Folgende weitere Maßnahmen sind zum Schutz von Natur und Landschaft durchzufüh-
ren: 
 
Tab. 5.1.1: Risikovermeidende/ -mindernde Maßnahmen 
 

Ziele Maßnahmen 

⇒ Die temporäre Beeinträchtigung 
der Biotopfunktion durch die 
Baumaßnahme vermeiden bzw. 
minimieren 

• Lagerung von Baustoffen auf zukünftig befestigten 
Flächen vornehmen; 

• Verschmutzung des Grund- und Oberflächenwas-
sers durch Schmier- und Brennstoffe der Maschinen 
vermeiden; 

• Ober- und Unterboden bei allen Bodenarbeiten ge-
trennt lagern. 

⇒ Die nachhaltige Beeinträchti-
gung der Biotopfunktion und 
des Landschaftsbildes durch die 
Baumaßnahme vermeiden bzw. 
minimieren 

• RM 1: Geeignete Maßnahmen zum Schutz vor 
Stamm- und Kronenverletzungen sowie vor Verdich-
tungen im Wurzelbereich der beiden Straßenbäume 
an der Geilenkirchener Straße vornehmen (Schutz-
maßnahmen gemäß RAS-LG 4, 1986); 

• RM 2: Die Einfriedung der Regenrückhaltung an der 
Innenseite des Beckens vorsehen und als Weide-
zaun mit Holzpfählen herstellen; Eingrünung mit 
standortheimischen Sträuchern vornehmen. 

 
 
5.2 Kompensationsmaßnahmen 
 
Gemäß § 4 LG NW sind unvermeidbare Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft 
durch den Verursacher auszugleichen. „Ausgeglichen ist ein Eingriff, wenn nach seiner 
Beendigung keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes 
zurückbleibt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu ges-
taltet ist“ (§ 4 Abs. 4 LG NW).  
 
Eine Bilanzierung von Bestand und Maßnahmen bezüglich ihres Biotopwertes, die rech-
nerisch die Kompensierung des Eingriffs aufzeigt, wird in Kapitel 6 durchgeführt. Dabei 
werden das Plangebiet und die externe Fläche für eine transparente Bewertung in zwei 
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Tabellen getrennt voneinander bewertet. Die graphische Darstellung der Maßnahmen 
erfolgt im Maßnahmenplan im Maßstab 1 zu 1.000.  
 
Da die Kompensierung des Eingriffs innerhalb des Plangebietes nicht möglich ist, wer-
den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf dem nördlich angrenzenden Flurstück 10 
Flur 68 Gemarkung Geilenkirchen vorgesehen. Das Grundstück befindet sich ebenfalls 
im Eigentum des Investors. Die Durchführung der Maßnahmen wird über einen städte-
baulichen Vertrag sichergestellt. 
 
 
5.2.1 Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen mit den erforderlichen Schutz- 

und Pflegemaßnahmen 
 
Maßnahme 1 Anpflanzen von 4 Laubbäumen  

in der öffentlichen Grünfläche (Spielplatz) 
Zielsetzung: 
Mit der Pflanzung der Bäume wird eine Anreicherung der Grünfläche mit gliedernden und 
belebenden Strukturen angestrebt. Die Bäume erfüllen neben ästhetischen Funktionen 
zur Gestaltung des Ortsbildes auch Habitatfunktionen für Flora und Fauna. 
 
Pflanzung 
Die Bäume sind in der Qualität als Hochstamm, 3xv. m. Db., Stammumfang 18 - 20 cm 
anzupflanzen. Der genaue Standort der Bäume wird zu einem späteren Zeitpunkt festge-
legt. Die Pflanzenarten sind der nachfolgenden Pflanzliste zu entnehmen.  
 
Pflanzliste Gehölzpflanzung: 
 
Acer campestre ’Elsrijk’ Feld-Ahorn, Sorte ’Elsrijk’ 
Carpinus betulus Hainbuche 
Prunus avium ’Plena’ Gefülltblühende Vogelkirsche 
Sorbus aucuparia Eberesche 
 
 
Schutz- und Pflegemaßnahmen: 
Ausgenommen einem Pflanzschnitt und der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sind 
keine weiteren Pflegemaßnahmen bei den Bäumen durchzuführen.  
 
Die nachfolgenden Maßnahmen 2 bis 4 werden planextern auf dem Flurstück 10, Flur 68 
in der Gemarkung Geilenkirchen durchgeführt. Die Lage der Maßnahmen wird im Maß-
nahmenplan dargestellt. 
 
 
Maßnahme 2 Anpflanzen von 200 m² standortheimischen Sträuchern im 

Randbereich des Regenrückhaltebeckens 
 
Zielsetzung: 
Die Pflanzung dient der Schaffung von landschaftsgerechten Strukturen für Flora und 
Fauna sowie der Einbindung der geplanten Regenrückhalteanlage in die Landschaft. Die 
Pflanzung ist so vorzusehen, dass der Zaun möglichst vollständig eingegrünt ist. Zur 
schnelleren Funktionserfüllung werden 10 Solitärsträucher gepflanzt. 
 
Pflanzung 
Die Böschungsbereiche des Regenrückhaltebeckens sind mit standortheimischen Sträu-
chern zu begrünen. Die Pflanzung soll in mehrreihigen Strauchgruppen erfolgen. Zur 
Auflockerung sind zwischen den Gebüschen auch Gruppen mit Solitärsträuchern ge-
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plant. Die Pflanzung von Bäumen ist aufgrund der geringen Grundstücksgröße und den 
zwei Straßenbäumen an der Geilenkirchener Straße nicht möglich. Die Gehölze sind 
folgendermaßen zu pflanzen: 
 
- Sträucher: 

- Pflanzabstand 1,5 x 1,5 Meter,  
- Pflanzqualität: v. o.B., 60 - 100 

 
- Solitärsträucher (10 Stück): 
 - 3xv. m. B., Größe 125 - 150 
 
Die Straucharten sind ausschließlich der nachfolgenden Pflanzliste zu entnehmen. 
 
Pflanzliste Strauchpflanzung Regenrückhaltebecken: 
 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Hartriegel 
Corylus avellana Hasel 
Ligustrum vulgare Liguster 
Rhamnus frangula Faulbaum 
Rosa canina Hundsrose 
Salix caprea Sal-Weide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 
 
Schutz- und Pflegemaßnahmen: 
Sofern Schnittmaßnahmen nach der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege an den 
Sträuchern erforderlich werden, sind diese außerhalb der Brutzeit zwischen dem 1. Ok-
tober und dem 28. Februar durchführen, 
 
 
Maßnahme 3 Ansaat von Landschaftsrasen mit Kräutern im Randbe-

reich des Regenrückhaltebeckens sowie innerhalb der 
Regenrückhaltung 

 
Zielsetzung: 
Ziel ist die Begrünung des Regenrückhaltebeckens mit landschaftsgerechten Strukturen. 
Extensiv gepflegten Wiesenflächen sollen in Verbindung mit den geplanten Strauch-
pflanzungen und den wechselfeuchten Standorten der Regenrückhaltung vielfältige 
Strukturen für Flora und Fauna bilden.  
 
Ansaat: 
Das Regenrückhaltebecken sowie die umgebenden Freiflächen (ca. 900 m²) sind mit 
einem Landschaftsrasen mit Kräutern einzusäen. Bei der Auswahl des Saatgutes ist auf 
die unterschiedlichen Standortansprüche zu achten.  
 
Schutz- und Pflegemaßnahmen: 
Die Wiesenflächen sind nur zweimal jährlich zu mähen. Das Regenrückhaltebecken soll-
te – soweit zur Funktionserfüllung möglich – ebenfalls möglichst extensiv gepflegt wer-
den. 
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Maßnahme 4 Anlage einer Streuobstwiese mit landschaftsgerechten 

Gehölzen im Randbereich der Fläche und Extensivgrün-
land 

 
Die Maßnahme 4 umfasst eine 3.150 m² große Fläche. Die von dem Grundstück verblei-
benden 1.750 m² werden Eigentum der Stadt Übach-Palenberg und sollten entspre-
chend der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung ebenfalls als Streuobstwiese entwi-
ckelt werden. Im Maßnahmenplan wird die Fläche als Acker dargestellt, in der Bilanz ist 
die Fläche nicht erfasst. 
 
Zielsetzung: 
Zur Schaffung von floristischen und faunistischen Habitaten sowie zur Herstellung von 
kulturhistorisch bedeutsamen Strukturen soll in der Ortsrandlage von Frelenberg eine 
Streuobstwiese angelegt werden. Die Streuobstwiese erfüllt auf dem Grundstück in 
Hanglage neben wichtigen ökologischen auch landschaftsästhetische Funktionen. 
 
Pflanzung, Ansaat: 
Die Anlage der Streuobstwiese umfasst die Pflanzung von 20 hochstämmigen Obstbäu-
men, die Pflanzung von 320 m² Gebüschen aus standortheimischen Arten an der nördli-
chen und südlichen Grenze der Streuobstwiese sowie die Ansaat und Pflege von exten-
sivem Grünland. Erst in der Kombination der o.g. Maßnahmen kann sich die erwünschte 
Strukturvielfalt einer Streuobstwiese entwickeln.  
 
Pflanzung Obstbäume: 
20 hochstämmige Obstbäume sind auf der geplanten Streuobstwiese anzupflanzen. Der 
Pflanzabstand beträgt ca. 10 x 15 Meter. Die Bäume sind auf Lücke, d.h. jeweils versetzt 
zur Nachbarreihe zu pflanzen. Die Pflanz- und Reihenabstände sollten etwas variieren. 
Die Bäume sind mindestens in der Qualität: 3xv. m. B., StU 10 – 12 anzupflanzen. In den 
ersten drei Standjahren sind die Bäume mit 1 bis 2 Baumpfählen zu sichern. Als Schutz 
gegen Wildverbiss ist eine Klappmanschette anzubringen oder der Stamm mit einem 
chemischen Verbissschutzmittel bis in 75 cm Höhe zu bestreichen. Bei einer Beweidung 
der Streuobstwiese sind die Bäume mit einem Baumgerüst aus 4 Pfosten und Draht zu 
schützen. Bei der Pflanzung sind die Grenzabstände des Nachbarschaftsgesetzes NW 
zu berücksichtigen (4 m Abstand zu landwirtschaftlichen Flächen). Die Obstbaumarten 
richten sich nach den Empfehlungen des Kreises Heinsberg. Eine Auswahl von Bäumen 
ist der nachfolgenden Liste zu entnehmen:  
 
Zu einem späteren Zeitpunkt sollten zur Verbesserung der Habitatstrukturen für den 
Steinkauz in den Kronen der Obstbäume künstliche Niströhren angebracht werden. Die-
se sind an den Starkästen der Bäume zu befestigen. In den nächsten Jahren ist diese 
Maßnahme jedoch aufgrund des geringen Baumholzes der Obstbäume noch nicht reali-
sierbar. 
 
Pflanzliste altbewährter und regionaltypischer Obstbäume 
 
Apfel 
Weißer Klarapfel Landsberger Renette 
James Grieve Ontario 
Geheimrat Oldenburg Rheinischer Winterrambour 
Jakob Lebel Kaiser Wilhelm 
Goldparmäne Rheinische Schafsnase 
Rote Sternrenette Freiherr von Berlepsch 
Grüner Boskoop Rheinischer Winterrambour 
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Roter Boskoop Landsberger Renette 
 
Birnen Süßkirschen 
Clapps Liebling Große Schwarze Knorpelkirsche 
Williams Christbirne Hedelfinger Riesenkirsche 
Gute Luise Büttners Rote Knorpelkirsche 
Gellerts Butterbirne Pflaumen etc. 
Köstliche von Charmeux Bühler Frühzwetsche 
 Hauszwetsche 
 Nancymirabelle 
 Große grüne Reneclode 
 
Schutz- und Pflegemaßnahmen der Obstbäume: 
− Zur Pflege der Bäume ist ein Pflanzschnitt und im 3., 4. und 5. Standjahr ein Kronen-

erziehungsschnitt (2. Hochsommerhälfte und Spätwinter) durchzuführen; 
− Die Baumverankerungen und Baumgerüste sind zu überprüfen und nachzubessern; 
 
 
Ansaat Grünland 
Die Flächen unter den Obstbäumen sind als Grünland herzustellen. Dies sollte im Früh-
jahr nach der Pflanzung der Obstbäume erfolgen. Als Saatgut soll die Standardmischung 
G1 „kleehaltige Mischung für frische bis mäßig feuchte Standorte mit mittlerer bis exten-
siver Bewirtschaftung bei vorwiegender Mähnutzung“ mit 30 kg/ha verwendet werden. 
Die Saatgutmischung setzt sich aus folgenden Grasarten zusammen: 
 
Saatgutmischung Typ G1: 
 
Grasart Prozentualer Anteil 
Deutsches Weidelgras – früh 3% 
Deutsches Weidelgras – mittel 3% 
Deutsches Weidelgras – spät 4% 
Wiesenlieschengras 17% 
Wiesenrispe 10% 
Wiesenschwingel 47% 
Rotschwingel 10% 
Weißklee 6% 
 
Schutz- und Pflegemaßnahmen der extensiven Wiese: 
Das Grünland ist extensiv zu nutzen. Wahlweise kann eine Beweidung mit einem Vieh-
besatz von maximal 4 Großvieheinheiten/Hektar (15. März bis 15. Juni) oder die Nutzung 
als zweimalige Mähwiese erfolgen. Der erste Mahdtermin soll in den ersten beiden Jah-
ren nicht vor dem 01. Juni, ab dem dritten Jahr nach dem 15. Juni erfolgen. In der Zeit 
vom 15. März bis zum 30. Juni darf die Wiese nicht befahren werden. Eine extensive 
Beweidung der Fläche wäre zur Förderung  des Steinkauzes als wichtigste Art der 
Streuobstwiesen empfehlenswert. Nicht weidefähige Unkräuter sind mind. 2x jährlich 
abzumähen. Die Anwendung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel ist ganzjährig 
verboten. Eine Düngung der Fläche ist ebenfalls grundsätzlich verboten. Eine Erhal-
tungskalkung mit CaO ist in Rücksprache mit der Unteren Landschaftsbehörde bei Be-
darf zulässig, sofern der ph-Wert nachweislich unter 5,75 liegt. 
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Gebüsche aus standortheimischen Sträuchern mit vereinzelten Bäumen 
Zur Strukturanreicherung der Streuobstwiese (z.B. Schaffung von Nist- und Futterplätzen 
für Singvögel, Kleinsäuger etc.) sind an der nördlichen und südlichen Grundstücksgrenze 
320 m² Gebüsche als Gehölzinseln aus standortheimischen Sträuchern mit vereinzelten 
Bäumen anzupflanzen. Der Anteil der Gehölzfläche an der Streuobstwiese beträgt rund 
10%. Folgende Pflanzabstände und Qualitäten sind einzuhalten: 
 
- Sträucher (100 Stück): 

- Pflanzabstand 2,0 x 1,5 Meter 
- Pflanzqualität: v. o.B., 60 - 100 

 
- Heister (7 Stück): 

- Pflanzabstand 2,0 x 1,5 Meter 
 - 2xv. o.B., 125 – 150. 
 
Die Gehölzarten sind ausschließlich der nachfolgenden Pflanzliste zu entnehmen. 
 
Pflanzliste Gehölzpflanzung Streuobstwiese: 
 
Bäume 
 
Acer campestre Feld-Ahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Malus communis Wildapfel 
Prunus avium Vogelkirsche 
Pyrus pyraster Wildbirne 
Sorbus aucuparia Eberesche 
 
 
Sträucher 
 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Hartriegel 
Corylus avellana Hasel 
Ligustrum vulgare Liguster 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Rosa canina Hundsrose 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Prunus spinosa Schlehe 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
 
Schutz- und Pflegemaßnahmen der Strauchpflanzung: 
− Bei einer Vergreisung der Gehölze können die Gebüsche auf den Stock gesetzt wer-

den; der Rückschnitt soll abschnittsweise (z. B. 1/3 pro Jahr), nie für den gesamten 
Gehölzbestand gleichzeitig erfolgen; die Bäume sind von dem Rückschnitt ausge-
nommen. 

− Die Pflegemaßnahmen sind außerhalb der Brutzeit zwischen dem 1. Oktober und 
dem 28. Februar durchführen; 

− ein- bis zweimal jährliche Mahd der Bereiche zwischen den Gehölzinseln 
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6. Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
 
6.1 Methodik 
 
Die Bewertung des durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffs erfolgt nach dem 
Verfahren der Arbeitshilfe für die Bauleitplanung.  
 
Der Kompensationsumfang für die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe 
errechnet sich aus dem Biotoptypenwert multipliziert mit der Flächengröße der betroffe-
nen Biotoptypen. Durch die Addition der Einzelwerte ergibt sich die Höhe des Kompen-
sa-tionswertes. Für das Plangebiet und die externe Fläche werden getrennte Berech-
nungen durchgeführt. 
 
Grundlage der Bestandsbewertung ist eine Biotoptypenkartierung vom Juni 2005, in der 
die aktuelle Nutzung erfasst wurde. Dem Bestandswert wird der Wert des Plangebietes 
nach Umsetzung des Bebauungsplanes gegenübergestellt. Die versiegelten Flächen der 
Planung werden auf Grundlage der im Bebauungsplan vorgegebenen GRZ ermittelt. 
Verbleibenden Privatflächen werden als Gärten mit 2,0 Punkten bewertet. Pflanzgebote 
sind in den Privatflächen nicht vorgesehen. Die Verkehrsflächen stellen vollständig ver-
siegelte Flächen dar. Der zentral gelegene Spielplatz wird als „Grünfläche“ (Code 4.3) 
und im Bereich der Kombi-Fläche als „versiegelte Fläche“ (Code 1.1) bewertet. Für die 
vier geplanten Bäume wird jeweils ein Kronentraufbereich von 25 m² in Ansatz gebracht. 
Die unter dem Kronentraufbereich befindliche Grünfläche geht nicht in die Berechnung 
ein, um eine doppelte Flächenberechnung zu vermeiden. 
 
Bei dem Regenrückhaltebecken wird der Nutzung entsprechend die Bewertung in exten-
siv gepflegte Grünfläche (Code 4.5), Strauchpflanzungen (Code 8.1) und das temporäre 
Gewässer (Code 7.1) unterteilt. Die Obstbaumpflanzungen, das Extensivgrünland und 
die Gehölzpflanzungen im Randbereich der Streuobstwiese werden unter dem Code 3.6 
„Obstwiese jung“ zusammengefasst. 
 
 
6.2 Ergebnis der Betrachtung von Eingriff und Ausgleich  
 
Durch den Bebauungsplan werden 18.853 m² Fläche, die bisher gartenbaulich und als 
Acker genutzt wurden, einer Nutzung als Wohngebiet zugeführt. Die Lage der beein-
trächtigten Biotoptypen ist dem Bestandsplan zu entnehmen. Die nachfolgenden Tabel-
len 6.2.1 und 6.2.2 zeigen die Gegenüberstellung der Wertigkeit des Bestandes und der 
Planung im Plangebiet, die Tabellen 6.2.3 und 6.2.4 der planexternen Fläche. 
 
Der Ökologische Ausgleichswert beträgt gemäß der Bilanzierung für den Eingriff – 
17.897 Punke und für die Kompensationsmaßnahmen auf der planexternen Fläche + 
17.906 Punkte. Damit wird rechnerisch ein vollständiger Ausgleich für die Biotopfunktion 
erbracht. 
 
Die geplanten Maßnahmen dienen neben der Verbesserung der biotischen Funktionen 
auch der Aufwertung des Landschaftsbildes mit gliedernden und belebenden Strukturen. 
Insbesondere die Streuobstwiese besitzt längerfristig einen hohen ästhetischen Wert. 
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Tab. 6.2.1 Bilanzierung Eingriff-Ausgleich – Bestand Plangebiet 
 
Objekt: B-Plan Breiller Gracht - WA 
 
A  Ausgangszustand Geltungsbereich B-Plan 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Nr. Biotoptyp Code Fläche 

m² 
Grund-
wert A 

K-
Faktor* 

Ge-
samt-
wert 

Einzel-
flächen-

wert 
A1 Wegraine, Ackerraine 2.3 235 3 1 3 705 
A2 Acker 3.1 15.633 2 1 2 31.266 
A3 gerodete Baumschulfläche, Gartenbau 4.8 2.985 2 1 2 5.970 

 Gesamtwert A  18.853    37.941 
        

Erläuterungen: * Fettdruck = keine Korrekturfaktoranwendung (K-Faktor) 
 
 
Tab. 6.2.2 Bilanzierung Eingriff-Ausgleich – Planung Plangebiet 
 
B  Planung Geltungsbereich B-Plan 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Nr. Biotoptyp Code Fläche 

m² 
Grund-
wert A 

K-
Faktor* 

Ge-
samt-
wert 

Einzel-
flächen-

wert 

A1 versiegelte Fläche WA 1.1 6.438 0 1 0 0 

A2 versiegelte Fläche Erschließung 1.1 2.433 0 1 0 0 

A3 versiegelte Kombi-Fläche Spielplatz 1.1 100 0 1 0 0 

A4 Garten strukturarm 4.1 9.656 2 1 2 19.312 

A5 Grünfläche Spielplatz (ohne Bäume) 4.3 126 2 1 2 252 

A6 Bäume (4 x 25 m²) 8.2 100 6 0,8 4,8 480 

 Gesamtwert B  18.853    20.044 

 Gesamtbilanz  0    -17.897 
 

Erläuterungen: * Fettdruck = keine Korrekturfaktoranwendung (K-Faktor) 
Zu Nr. A6: Abwertung um den Faktor von 0,8 aufgrund des geringen Alters der Bäume 
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Tab. 6.2.3 Bilanzierung Eingriff-Ausgleich – Bestand externe Fläche 
 
Objekt: B-Plan Breiller Gracht, planexterne Fläche 
 
A  Ausgangszustand 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Nr. Biotoptyp Code Fläche 

m² 
Grund-
wert A 

K-
Faktor* 

Ge-
samt-
wert 

Einzel-
flächen-

wert 
B1 wassergebundene Decke ** 1.3 28 1 1 1 28 
B2 Acker 3.1 4.094 2 1 2 8.188 

 Gesamtwert A  4.122    8.216 
        

Erläuterungen: * Fettdruck = keine Korrekturfaktoranwendung 
 
 
Tab. 6.2.4 Bilanzierung Eingriff-Ausgleich – Planung externe Fläche 
 
B  Planung 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Nr. Biotoptyp Code Fläche 

m² 
Grund-
wert A 

K-
Faktor* 

Ge-
samt-
wert 

Einzel-
flächen-

wert 

B1 wassergebundene Decke ** 1.3 28 1 1 1 28 

B2 Obstwiese jung 3.6 3.150 7 1 7 22.050 

B3 Wiese, extensiv gepflegt 4.5 424 3 1 3 1.272 
B4 naturferne Gewässer 7.1 470 3 1,2 3,6 1.692 
B5 Hecken 8.1 200 6 0,9 5,4 1.080 

 Gesamtwert B  4.122    26.122 
 Gesamtbilanz  0    17.906 

 
 

Erläuterungen: * Fettdruck = keine Korrekturfaktoranwendung 
Zu Nr. B4:  Aufwertung der Regenrückhaltung um den Faktor 1,2, da weder eine Sohl-, noch eine  
  Böschungsbefestigung erfolgt; 
Zu Nr. B5:  Abwertung der Strauchpflanzungen um den Faktor 0,9, da die Breite mehrheitlich < 5 Meter  
  beträgt 

 
 
Gesamtbetrachtung: 
 
Defizit Plangebiet:  - 17.897 
Überschuss ext. Fläche:  + 17.906 
Ergebnis:  + 9 
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